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TEIL A - P LANZEICHNUNG 

´

7. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am     .    .201    geprüft. Das Ergebnis w urde mitgeteilt. 

 
 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
 
8. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planz eichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
w urde vom Stadtrat am     .    .201    in der Fassung vom      /201    als Satz ung 
beschlossen. Die daz ugehörige Begründung w urde gebilligt. 

 
 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
9. Die Genehmigung der Satz ung über den Bebauungsplan, bestehend aus der 
Planz eichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), w urde vom Landratsamt Erz gebirgsk reis 
am     .    .201   , Az.:                              erteilt. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
10. Die Satz ung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planz eichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), sow ie die Begründung w urde ausgefertigt. 

 
 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
11. Die Erteilung der Genehmigung der Satz ung sow ie die Stelle, bei der die Satz ung mit 
Begründung, Umw eltbericht und der zusammenfassenden Erk lärung nach §10 Abs.4 
BauGB auf Dauer w ährend der Sprechz eiten der Stadtverw altung von jedermann 
eingesehen w erden können und über deren Inhalt Ausk unft zu erhalten ist, sind 
am     .    .201    im Stadtanz eiger Nr.      /201    ortsüblich bek annt gemacht w orden. 

 In der Bek anntmachung ist auf die Geltendmachung der V erletz ung von V erfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abw ägung sow ie auf die R echtsfolgen 
(§§ 214 und 215 Abs.2 BauGB, §4 Abs.4 SächsGemO) und w eiter auf Fälligk eit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§39 – 42 und 44 BauGB) hingew iesen 
w orden. 

 
 Die Satz ung ist mit der Bek anntmachung am                          in Kraft getreten. 
 
 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 

P LANGRUNDLAGE 
- Liegenschaftsk arte der Stadt Annaberg-Buchholz aus dem Amtlichen 
Liegenschaftsk atasterinformationssystem (ALKIS) des Freistaates Sachsen, Stand 
September 2015 

- Lage- und Höhenplan vermessen durch Ingenieurbüro W uttk e, Mark t 5, 09111 
Chemnitz  -  Stand 16.05.2017 

- Geobasisdaten des Staatsbetriebs Geobasisinformation und V ermessung Sachsen – 
Nachtrag Höhenlinien durch Büro für Städtebau GmbH Chemnitz im April 2017 

Der mögliche Kopierfehler beträgt 3%. 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖCHSTZULÄSSIGE WOHNUNGSANZAHL 
(§9 Abs.1 Nr.1, 6 Ba uGB) 

(1) Die höchstz ulässige Zahl der V ollgeschosse ist in allen Baugebieten auf 2 
festgesetz t. 

(2) Als unterer Bez ugspunk t für die Höhenfestsetz ung im allgemeinen W ohngebiet WA 
und in den reinen W ohngebieten WR1 und WR2 ist die mittlere Höhe der 
Fahrbahnoberk ante der z ugeordneten V erk ehrserschließungsfläche festgesetz t. 
(§18(1) BauNV O) 

(3) Die Höhe der Oberk ante des Eingangsgeschoss-R ohfußbodens der 
W ohngebäude darf im Mittel: 
- im reinen W ohngebiet WR1 nicht unterhalb und maximal 1,0 m oberha lb, 
- im reinen W ohngebiet WR2 maximal 0,6 m unterha lb und maximal 0,6 m 
oberha lb und 

- im allgemeinen W ohngebiet WA maximal 0,6 m unterha lb und nicht oberhalb 
des Bez ugspunk ts gem. Textfestsetz ung I. 2(2) liegen. 

(4) Die Höhe der Oberk ante des Eingangsgeschoss-R ohfußbodens der 
W ohngebäude im reinen W ohngebiet WR3 darf im Mittel maximal 0,6 m unterhalb 
und maximal 1,0 m oberha lb des vorhandenen natürlichen Geländes z um 
Zeitpunk t der V ermessung der Plangrundlage liegen. 

(5) Abw eichungen von der festgesetz ten Eingangsgeschoss-R ohfußbodenhöhe sind 
in allen Baugebieten bis z u 0,40 m ausnahmsw eise z ulässig, w enn dadurch die 
Bebauung der Nachbargrundstück e nicht beeinträchtigt w ird. (§16 Abs.6 
BauNV O) 

(6) Im allgemeinen W ohngebiet WA und in den reinen W ohngebieten WR1 – WR3 sind 
W ohngebäude mit höchstens 2 W ohnungen z ulässig. (§9 Abs.1 Nr.6 BauGB) 

4 VERSORGUNGSLEITUNGEN, FLÄCHEN MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN  
(§9 Abs.1 Nr.13, 21 Ba uGB) 

(1) Stadttechnische V er- und Entsorgungsleitungen sind regelmäßig im öffentlichen 
bz w . öffentlich-rechtlich für diesen Nutz ungsz w eck  gesicherten R aum z u verlegen. 

(2) Die z eichnerisch festgesetz ten mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten z u 
belastenden Flächen sind folgendermaßen entsprechend den Planeinschrieben 
festgesetz t: 
L Leitungsrechte z ugunsten der Eigentümer anliegender Baugrundstück e in 

den Baugebieten WR2 und WR3 
5 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR P FLEGE UND ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 

UND LANDSCHAFT  (§9 Abs.1 Nr.20 und  Abs.1a  Ba uGB) 
(1) Pk w - Stellplätz e, Gehw ege sow ie Zugänge innerhalb der Grundstück e sind in 

w asserdurchlässiger Bauw eise ausz uführen. 
(2) Der Drosselabfluss bei Stark niederschlagsereignissen ist durch die Bauherren im 

Bauantrag nachz uw eisen. Erforderlichenfalls sind geeignete 
V ersick erungsanlagen oder R egenrück ha lteräume, als private Nebenanlagen 
vorz usehen. 

(3) Unvermeidbare Beseitigung von Gehölz bestand ist nur von Ok tober bis Februar, 
d.h. außerhalb der Brutz eit von V ögeln, z ulässig. 

(4) Aus Artenschutz gründen sind Q uartiermöglichk eiten (spalten- und höhlenreiche 
Gehölz e sow ie vorhandene Nistk ästen) zu erhalten. Bei unvermeidbarer 
Beseitigung sind folgende Maßnahmen festgesetz t, um V erstöße gegen §44 Abs.1 
Nr.3 BNatSchG ausz uschließen: 
- Ersatz beseitigter Höhlenquartiere durch Anbringung von Höhlenbrüterk ästen 
(z.B. Höhlenbrüterk asten 312 Fa. Strobel oder Niststein Typ 24 Fa. Schw egler) 

- Ersatz beseitigter Spaltenquartiere durch Anbringung von 
Fledermausquartieren (z.B. Fledermaus-Spaltenk asten Fa. Hasselfeldt oder 
Fledermaus-Fassadenquartier 1FQ  Fa. Schw egler) 

- V orhandene Nistk ästen sind bei Beseitigung der betreffenden Gehölz e 
umz uhängen. 

Die Kompensationsmaßnahmen und die V erfahrensw eise (ggf. Ausnahme gemäß 
§45 Abs.7 BNatSchG bz w . Befreiung nach §67 Abs.2 BNatSchG notw endig) sind 
vorab mit der Unteren Naturschutz behörde ab z ustimmen. 

6 ZUORDNUNGSFESTSETZUNG FÜR FLÄCHEN ZUM AUSGLEICH VON EINGRIFFEN IN 
NATUR UND LANDSCHAFT  (§9 Abs.1a  i.V.m . §1a  Abs.3 Ba uGB) 

(1) Dem Plangebiet sind außerha lb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Flächen für Maßnahmen z um Ausgleich im Sinne des §1a Abs.3 BauGB 
zugeordnet: 
A1 –  dauerhafte Entsieglung einer Gew erbebrache auf dem Flurstück Fl.-Nr. 

1494/33 der Gemark ung Annaberg und landschaftsgerechte Herstellung 
eines grünen Ortsrandes 

Gesamtmaßnahmefläche A1:   1.292 m² 
Maßnahmebeschreibung: 
1. Flächenentsiegelung mit Fundamententtrümmerung auf einer Teilfläche 

von 376 m² 
2. Anlage eines 212 m² großen Steinhaufenbiotops am nördlichen R and der 

Maßnahmefläche 
3. landschaftsgerechte Gehölz anpflanz ungen mit Bäumen und Sträuchern 

der Artenliste A 
 
A2 –  xxx 
 
Die Maßnahmebeschreibungen sind Satz ungsbestandteil. 

(2) Die gemäß Bebauungsplan erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutz behörde vertraglich zu binden und 
w erden Zug um Zug fällig mit Flächeninanspruchnahme. 

7 VERBOT FÜR LUFTVERUNREINIGENDE STOFFE  (§9 Abs.1 Nr. 23a  Ba uGB) 
(1) Die V erw endung fester fossiler Brennstoffe als Heizmateria l ist unz ulässig. 

8 ANP FLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEP FLANZUNGEN SOWIE 
BINDUNGEN FÜR BEP FLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGER BEP FLANZUNG  (§9 Abs.1 Nr.25 Ba uGB) 

(1) Innerhalb der z eichnerisch festgesetz ten Fläche mit Bindungen für Bepflanz ungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanz ungen sind 
vorhandene Gehölz e z u erhalten. Bei Pflanz abgang sind einheimische Pflanz en 
der Artenliste A unter Beachtung des Sächsischen Nachbarrechtsgesetz es als frei 
w achsende Heck e nachz upflanz en. 

(2) Die z eichnerisch festgesetz ten Einz elbaumpflanz ungen sind entsprechend der 
Artenliste A oder B in der Pflanzqualität Hochstamm StU 16/18 cm, 3fach verpflanzt 
vorz usehen. V on den Standorten sind Abw eichungen bis z u 6,0 m zulässig. 
Alternativ ist die Erhaltungspflege jew eils vorhandener vitaler Bäume z ulässig. 

(3) Eine Mindestbegrünung von 1 Baum je angefangene 450 m² privater 
Grundstück sfläche ist unter Anrechnung z eichnerisch festgesetz ter Anpflanz ungen 
sicherz ustellen. 

(4) Für Baumpflanz ungen sind mindestens 6,0 m² große w asser- und luftdurchlässige 
Baumscheiben oder Baumstreifen von 1,50 m Mindestbreite vorz usehen. 

(5) An Kreuz ungen und Einmündungen sind Sichtflächen für die Anfahrsicht nach 
R ASt 2006 von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanz ung, Einfriedung oder 
Aufschüttung mit einer Höhe von mehr als 0,6 m über der angrenz enden 
V erk ehrsfläche freiz uha lten. Zulässig sind jedoch Einz elbäume mit einem 
Kronenansatz in mindestens 2,50 m Höhe. 

(6) Sämtliche festgesetz te Anpflanz ungen sind bis spätestens z um Ende der auf die 
Flächeninanspruchnahme folgenden Pflanzperiode ausz uführen, dauerhaft zu 
pflegen und z u erha lten. Abgängige Gehölz e und Pflanz en sind z u ersetz en. 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 ( §9 (4) BauGB i. V . m. § 89 SächsBO ) 
1 ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 
(1) Der höchstz ulässige Dachüberstand an Gebäuden ist mit 0,5 m festgesetz t. 
(2) Die höchstz ulässige Kniestock höhe an Gebäuden ist mit 0,8 m festgesetz t. 
(3) An Fassaden sind grelle und reinw eiße Farbgebungen unz ulässig. 
(4) Zur Eindeck ung der Dächer sind schiefer- oder anthra z itfarbene sow ie 

dunk elgraue nicht glänz ende Dachdeck ungsmaterialien z u verw enden. 
W intergärten sind alternativ mit Glasdach z ulässig. 

(5) Gründächer, Sonnenkollek toren und Fotovoltaik anlagen sind ebenso z ulässig. 
Letz tere dürfen die Firsthöhe bz w . bei Flachdächern den oberen W andabschluss 
nicht überschreiten. 

(6) Im Allgemeinen W ohngebiet WA ist je Betrieb nur 1 W erbeanlage mit bis z u 1,0 m² 
Ansichtsfläche an der Stätte der Leistung z ulässig. Unzulässig sind W erbeanlagen 
in den R einen W ohngebieten WR1 – WR3, im Übrigen solche mit w echselndem und 
bew egtem Licht. 

2 GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE 
(1) V orgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt w erden. Mindestens 

die Hälfte der V orgartenfläche ist gärtnerisch z u gestalten. 
(2) Unbebaute Grundstück sflächen sind z u begrünen. 

ARTENLISTEN FÜR ANP FLANZUNGEN 
ARTENLISTE A (STANDORTHEIMISCHE BÄUME UND STRÄUCHER) 
Bäume 1. Ordnung (Mindestgröße: Hochstamm, 12/14 cm StU oder Heister 125/150 cm 
Höhe) 
Acer pseudoplatanus (Berg- Ahorn) 
Fagus sylvatica (R ot- Buche) 
Q uercus robur (Stiel- Eiche) 
Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) 
Ulmus glabra (Berg- Ulme) 
Prunus avium (V ogel- Kirsche) 
Bäume 2. Ordnung (Mindestgröße: Heister 150/200 cm , Strauch 60/100 cm, 2fach 
verpflanz t mit Ballen) 
Betula pendula (Gem. Birk e) 
Prunus padus (Gem. Trauben- Kirsche) 
Malus sylvestris (W ild- Apfel) 
Pyrus pyraster (W ild- Birne) 
Salix caprea (Sa l- W eide) 
Sorbus aucuparia (Gem. Eberesche) 
Sträucher: 
Corylus avellana (Gem. Hasel) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Crataegus laevigata (Zw eigriffliger W eißdorn) 
Crataegus monogyna (Eingriffliger W eißdorn) 
Lonicera nigra (Schw arz e Heck enk irsche) 
R ibes uvacrispa (W ilde Stachelbeere) 
R hamnus frangula (Faulbaum) 
Rosa canina (Hunds- Rose) 
Rosa subcanina (Falsche Hundsrose) 
Rosa subcollina (Falsche Heck enrose) 
R ubus idaeus (Himbeere) 
Sambucus racemosa (Traubenholunder) 
Sambucus nigra (Schw arz er Holunder) 
Die Artenliste A w ird ergänzt um sämtliche einheimische Obstgehölz e. 
ARTENLISTE B (SONSTIGE BÄUME, STRÄUCHER UND GEBÜSCH) 
Bäume (Mindestgröße: 12/14 cm StU oder Heister 125/150 cm Höhe): 
Acer platanoides „cleveland“ (Spitz- Ahorn) 
Aesculus hippocastanum „Baumannii“ (gefülltblühende R oßk astanie) 
Aesculus x carnea 'Briotii' (Scharlach- Roßk astanie) 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Echter Rotdorn) 
Sorbus intermedia (Schw edische Mehlbeere) 
Sträucher (Mindestgröße: 60/100 cm, 2fach verpflanz t): 
Forsythia spec. (Forsythie) 
Deutz ia spec. (Deutz ia in Sorten) 
Philadelphus spec. (Pfeifenstrauch in Sorten) 
Hydrangea spec. (Hortensie) 
Potentilla spec. (Fingerstrauch) 
Genista germanica (Dt. Ginster) 
Rosa spec. (R osen in Sorten) 
Bodendeck er: 
V inca minor (Kleinblättriges Immergrün) 
V inca major (Großblättriges Immergrün) 
Erica carnea (W interheide) 
Hedera helix (Efeu) 
Calluna vulgaris (Besenheide) 
Hypericum calycinum (Niedriges Johannisk raut) 
LISTE C - GEHÖLZE FÜR GESCHNITTENE HECKEN 
Forsythia spec. (Forsythie in Sorten) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) 
Crataegus spec. (W eißdorn in Sorten) 
LISTE D - ARTENNEGATIVLISTE 
Cotoneaster spec. insbesondere Bodendeck er 
Chamaecyparis spec: Scheinz ypressen 
J uniperus spec. Zypressengew ächse 
Picea spec. Fichten / Silber-/ Blau-/ Stechfichten 
Thuja spec. Lebensbäume / Zypressengew ächse 
Die Arten der Artenliste D sollen k eine V erw endung finden. 

LAGE DES P LANGEBIETS M 1 : 10.000 

(Q UELLE: STAATSBETRIEB GEOBASISINFOR MATION UND V ER MESSUNG SACHSEN) 

Ge ltungsbe re ich d e s Beba uungspla ns

VERFAHRENSVERMERKE 
1. In der Sitz ung des Stadtrats am 26.01.2017 w urde der Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „W ohngebiet Alte Poststraße“ gefasst. Die ortsübliche 
Bek anntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im 
Stadtanz eiger Nr. 02/2017 vom 24.02.2017. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
2. Die frühz eitige Beteiligung der Öffentlichk eit w urde gemäß §3 Abs.1 BauGB durch die 
Auslegung des V orentw urfs Stand 05/2017 in der Zeit vom     .    .2017 bis     .    .2017 
nach Ank ündigung im Stadtanz eiger Nr.      /2017 vom     .    .2017 durchgeführt. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
3. Die frühz eitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4 Abs.1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom     .    .2017. Die Behörden 
w urden aufgefordert, Umfang und Detaillierungsgrad der Umw eltprüfung nach §2 
Abs.4 BauGB bek annt z u geben. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
4. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz billigte in seiner Sitz ung 
am     .    .201    den Planentw urf mit Stand      /201    einschließlich der daz u 
gehörenden Begründung mit Umw eltbericht und beschloss die Offenlegung gemäß 
§3 Abs.2 BauGB. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
5. Der Entw urf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planz eichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), die Begründung mit Umw eltbericht sow ie die bereits vorliegenden 
umw eltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom     .    .201    bis 
zum    .    .201    w ährend der Sprechz eiten der Stadtverw altung nach §3 Abs.2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinw eis, dass 
Stellungnahmen w ährend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht w erden können, im Stadtanz eiger 
Nr.      /201    vom     .    .201    ortsüblich bek annt gemacht w orden. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange w urden mit Schreiben vom     .    .201    von der 
Auslegung benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß §4 Abs.2 
BauGB aufgefordert. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 

 
6. Die Bez eichnung und graphische Darstellung der Flurstück e betreffs ihrer 
Übereinstimmung mit der amtlichen Flurk arte w ird mit Stand vom     .    .201     bestätigt. 
Die Lagegenauigk eit der z eichnerischen Darstellung w ird nicht bestätigt. 

 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Landratsamt Erz gebirgsk reis Siegel 
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8. Hinwe ise 
 
 Maßangabe in m 
 
 Höhenlinien in DHHN92 
 
 Mischw asserk anal – nachrichtliche Übernahme 
 
 Gasleitung – nachrichtliche Übernahme 
 
 Elt-Leitung – nachrichtliche Übernahme 
 
 Trink w asserleitung – nachrichtliche Übernahme 
 
 Flurstück sgrenz e 
 
 Flurstück snummer 
 
 V orschlag z ur Grundstück steilung (unverbindlich) 
 

 
6. P la nunge n, Nutzungsrege lunge n, Ma ßna hm e n und  Fläche n zum  Schutz, zur 
P flege und  zur Entwicklung von Bod e n, Na tur und  La nd scha ft 

 (§9(1) Nr.20, 25 BauGB) 
 
 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen z um Schutz, z ur Pflege und 

z ur Entw ick lung von Boden, Natur und Landschaft (§9(1) Nr. 20 BauGB) 
 
z.B. zugeordnete Ausgleichsfläche mit lfd. Nr. 
 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanz ungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanz ungen 
(§9(1) Nr.25b BauGB) 

 
 Anpflanz ungen von Bäumen (§9(1) Nr.25a BauGB) 
 
 Erhalt von Bäumen (§9(1) Nr.25b BauGB) 
 
7. Sonstige P la nze iche n 
 
 Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten z u belstende Flächen  
 
L Leitungsrechte z ugunsten der Eigentümer anliegender Bau-

grundstück e in den Baugebieten WR2 und WR3 
 
 Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 

V ork ehrungen gegen äußere Einw irk ungen oder bei denen 
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgew a lten 
erforderlich sind (Altbergbau) 

 
 Abgrenz ung Altbergbau Gefährdungsstufen I und II 
 lt. Gutachten 16-790, Fa. GolHo vom 23.08.2016 
 
 Umgrenzung der Flächen mit w asserrechtlichen Festsetz ungen  
 (TW  I – III ; Aufhebung vorgesehen) 
 
 Geltungsbereich des Bebauungsplans (§9(7) BauGB) 
 
 Abgrenz ung unterschied licher Nutz ung 
 

P LANZEICHENERKLÄRUNG 
1. Art d e r ba uliche n Nutzung 
 (§9(1) Nr.1 BauGB) 
 
 R eine W ohngebiete (§3 BauNV O) 
 
 Allgemeine W ohngebiete (§4 BauNV O) 
 
2. Ma ß d e r ba uliche n Nutzung, Be schränkung d e r Za hl d e r Wohnunge n 
 (§9(1) Nr.1, 6 BauGB) 
 
z.B. GR Z 0,3 höchstz ulässige Grundflächenz ahl (GR Z) 
 
z.B.       II Zahl der V ollgeschosse als Höchstmaß  
 
z.B.    2W o  höchstz ulässige Zahl der W ohnungen in W ohngebäuden 
 
3. Ba uwe ise, Ba ulinie n, Ba ugre nze n 
 (§9(1) Nr.2 BauGB) 
 
a abw eichende Bauw eise (§22(4) BauNV O) 

 
 Baugrenz e (§23(3) BauNV O) 
 
4. Ve rke hrsfläche n 
 (§9(1) Nr.11, (6) BauGB) 
 
 Straßenverk ehrsfläche, öffentlich (§9(1) Nr.11 BauGB) 
 
 Straßenbegrenz ungslinie (§9(1) Nr.11 BauGB) 
 
5. Fläche n für Ve rsorgungsa nla ge n 
 (§9(1) Nr.12, (6) BauGB) 
 
 Flächen für V ersorgungsanlagen, öffentlich 
 
LW Zw eck bestimmung: Löschw asser 
 

 
         Nutzungsscha blone 

Art der baulichen Nutz ung mit  
Beschränk ung der Zahl der W ohnungen 

Grundflächenz ahl Zahl der V ollgeschosse  Bauw eise 
 

 
 

TEIL B – TEXT  
I. BAUP LANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§9 Abs.1 Nr.1 Ba uGB) 
(1) Ausnahmsw eise Zulässigk eit bz w . Unzulässigk eit von allgemein z ulässigen 

Nutz ungen innerhalb des allgemeinen W ohngebiets WA nach §4 BauNV O: 
 Die nach §4 Abs.2 Nr.2 BauNV O allgemein z ulässigen Nutz ungen 

- die der V ersorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisew irtschaften 

w erden bis z u einer V erk aufs- bz w . Gastraumfläche von 200 m² als Ausnahme 
Bestandteil des Bebauungsplans. Darüber hinaus sind sie unz ulässig (§1 Abs.5 i.V .m. 
§1 Abs. 9 BauNV O). 

(2) Unzulässigk eit von ausnahmsw eise z ulässigen Nutzungen innerhalb des 
allgemeinen W ohngebiets WA nach §4 BauNV O: 

 Die nach §4 Abs.3 BauNV O ausnahmsw eise z ulässigen Nutz ungen 
- Anlagen für V erw a ltungen, 
- Gartenbaubetriebe und 
- Tank stellen 
w erden nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§1 Abs.6 BauNV O). Sie sind daher 
unz ulässig. 

(3) Unzulässigk eit von ausnahmsw eise z ulässigen Nutz ungen innerhalb der reinen 
W ohngebiete WR1 – WR3 nach §3 BauNV O: 

 Die nach §3 Abs.3 BauNV O ausnahmsw eise z ulässigen Nutz ungen 
- Läden und nicht störende Handw erk sbetriebe 
w erden nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§1 Abs.6 BauNV O). Sie sind daher 
unz ulässig. 

(4) Im allgemeinen W ohngebiet WA und in den reinen W ohngebieten WR1 – WR3 sind 
Kleinw indenergieanlagen gemäß §1 Abs.9 BauNV O als Haupt- und als 
Nebenanlagen unz ulässig. 

3 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, NEBENANLAGEN  
(§9 Abs.1 Nr.2, 4 Ba uGB) 

(1) Im allgemeinen W ohngebiet WA und in den reinen W ohngebieten WR1 – WR3 ist 
die abw eichende Bauw eise festgesetz t. Die Abw eichung von der offenen 
Bauw eise besteht in der Begrenz ung der z ulässigen Gesamtlänge z ulässiger 
Hausformen auf 30 m. (§22 Abs.4 BauNV O) 

(2) Eine Überschreitung der Baugrenz en durch untergeordnete Bauteile (z.B. 
Treppenhäuser, Hauseingänge, W intergärten) ist in allen Baugebieten 
ausnahmsw eise bis z u 1,5 m unter W ahrung des Grenz abstandes nach SächsBO 
z ulässig. Die Summe aller V orbauten darf 1/3 der Fassadenbreite nicht 
überschreiten. (§23 Abs.3 BauNV O) 

(3) Garagen und Carports sind nach §12 Abs.6 BauNV O sow ie untergeordnete 
Nebenanlagen, darunter auch solche für die Kleintierhaltung, nach §14 Abs.1 
BauNV O: 
- im allgemeinen W ohngebiet WA und in den reinen W ohngebieten WR1 und 
WR2 in einem Abstand von mindestens 5,0 m hinter der Straßenbegrenz ungs-
linie und höchstens 5,0 m hinter der rück w ärtigen Baugrenz e und 

- im reinen W ohngebiet WR3 in einem Abstand von höchstens 5,0 m von den 
z eichnerisch festgesetzten Baugrenz en 

z ulässig. Auf den sonstigen nicht überbaubaren Grundstück sflächen sind sie 
unz ulässig. 

(4) Auf den nicht überbaubaren Grundstück sflächen sind Stellplätz e z w ischen 
vorderer Baugrenz e und Straßenbegrenz ungslinie z ulässig. (§12 Abs.6 BauNV O) 

(5) Selbstständige sow ie unselbstständige Kleinw indenergieanlagen sind in allen 
Baugebieten auch als untergeordnete Nebenanlagen unz ulässig. (§14 Abs.1 S.3 
BauNV O) 

(6) Nebenanlagen nach §14 Abs.2 BauNV O, die der V ersorgung der Baugebiete mit 
Elek triz ität, Gas, W ärme und W asser sow ie z ur Ableitung von Abw asser dienen, sind 
in allen Baugebieten auch außerhalb der überbaubaren Grundstück sflächen als 
Ausnahme z ulässig. 

   
   
   
   

GEÄNDERT DATUM ART DER Ä NDERUNG 
 
 
 GROSSE  KREISSTADT 
 ANNABERG-BUCHHOLZ 
 ER ZGEBIRGSKREIS 
 
 BEBAUUNGSP LAN „WOHNGEBIET ALTE P OSTSTRASSE“ 
 MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSP LAN 
 
 BEARBEITUNGSSTAND :  V OR ENTW UR F          06 / 2017 
   
 DIESER BEBAUUNGSPLAN 
 BESTEHT AUS :   -  TEIL A - PLANZEICHNUNG         M 1 : 500 
      -  TEIL B - TEX T 
 
 
 
 PLANV ER FASSER  :   BÜR O FÜR  STÄ DTEBAU GmbH CHEMNITZ 
      LEIPZIGER STR ASSE 207 
      09114 CHEMNITZ 
      TEL: 0371/3674170   FAX : 0371/3674177 
      e-mail:       info@staedtebau-chemnitz.de 
      Internet:     w w w .staedtebau-chemnitz.de 
 
 
 
 
      GESCHÄ FTSLEITUNG 
 BLATTGR ÖSSE : 1375 x 885  

 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Ba uge se tzbuch (Ba uGB) -  in der Fassung der Bek anntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S.2414), zuletz t geändert durch Artik el 6 des Gesetz es vom 29.05.2017 (BGBl. I S. 1298) 
 

Ba unutzungsve rord nung (Ba uNVO) - V erordnung über die bauliche Nutz ung der 
Grundstück e in der Fassung der Bek anntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt 
geändert durch Artik el 2 des Gesetz es vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1062) 
 

P la nze iche nve rord nung 1990 (P la nzV 90) - V erordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), zuletz t 
geändert durch Artik el 3 des Gesetz es vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1063) 
 

Sächsische Ba uord nung (SächsBO) - in der Fassung der Bek anntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGV Bl. S.186), z uletz t geändert durch Artik el 3 des Gesetz es vom 
10.02.2017 (SächsGV Bl. S.50) 
 

Ge m e ind e ord nung für d e n Fre ista a t Sa chse n (SächsGe m O) - in der Fassung der 
Bek anntmachung vom 03.03.2014 (SächsGV Bl. S.146), zuletz t geändert durch Artik el 2 
des Gesetz es vom 13.12.2016 (SächsGV Bl. S.652) 
 

Auf die Beachtlichk eit w eiterer Gesetz lichk eiten w ird hingew iesen. 
 

SATZUNG 
d e r Große n Kre issta d t Anna be rg-Buchholz 

übe r d e n vorze itige n Beba uungspla n „Wohngebie t Alte  P oststra ße “ 
Auf Grund des §10 BauGB in der Fassung der Bek anntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S.2414), zuletz t geändert durch Artik el 6 des Gesetz es vom 29.05.2017 (BGBl. I S.1298) 
sow ie nach §89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der Bek anntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGV Bl. S.186) 186), zuletz t geändert durch Artik el 3 des Gesetz es vom 
10.02.2017 (SächsGV Bl. S.50) in V erbindung mit §4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bek anntmachung vom 03.03.2014 
(SächsGV Bl. S.146), z uletz t geändert durch Artik el 2 des Gesetz es vom 13.12.2016 
(SächsGV Bl. S.652) w ird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Annaberg-
Buchholz. vom     .    .201    folgende Satz ung der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz 
über den vorz eitigen Bebauungsplan „W ohngebiet Alte Poststraße“, bestehend aus: 
- der Planz eichnung (Teil A) M 1:500 und 
- dem Text (Teil B) 

in der Fassung vom                           201    erlassen. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem z eichnerischen Teil des 
Bebauungsplans. Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bek anntmachung 
seiner Genehmigung in Kraft (§10 Abs.3 BauGB). 
 
 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Oberbürgermeister Siegel 
 

3 EINFRIEDUNGEN 
(1) Straßenseitig sind Einfriedungen nur in Form von Heck en und Sträuchern, bis zu 

1,25 m hohen Holz lattenz äunen oder mit Heck en kombinierten Stahlgitterz äunen 
z ulässig, im Übrigen auch mit Strauchvorpflanz ungen begrünte 
Maschendrahtz äune bis z u 1,25 m Höhe. 

(2) Einfriedungen entlang der öffentlichen V erk ehrsflächen sind in einem 
Mindestabstand von 0,25 m hinter der Straßenbegrenz ungslinie z ulässig. 

III. Hinwe ise 
(1) Die Aufteilung des Straßenraums ist nicht Satz ungsbestandteil. Die Gestaltung der 

Q uerschnitte und der Einmündungen sind nach R ASt 2006 vorz usehen. 
(2) Für eine mit der Abfa llsatz ung des Landk reises Erz gebirge konforme 

Abfa llentsorgung sind mit 3-achsigen Müllfahrz eugen anfahrbare Stellplätz e für 
z ugelassene Behälter als private Nebenanlagen vorz usehen. 

(3) Das V orhaben liegt in einem alten Bergbaugebiet, w eshalb das V orhandensein 
nichtrissk undiger Grubenbaue in Tagesoberflächennähe nicht völlig 
ausz uschließen ist. Um unbek annte Hohlräume in den Fundamentbereichen der 
geplanten Bauk örper ausz uschließen bz w . z u lok a lisieren, sollte im V orfeld eine 
Bohrerk undung (R ammk ernsondierung) durchgeführt w erden. Empfohlen w ird, 
Baugruben bz w . sonstige Erdaufschlüsse von einem Fachk undigen (Ing.-Geologe, 
Baugrunding.) visuell auf Spuren alten Bergbaus überprüfen z u lassen. 
Hingew iesen w ird auf die Meldepflichten nach §4 SächsHohlrV O und §11 
SächsABG (Geow issenschaftliche Landesaufnahme). 
Unter dem Flurstück  224/1 verläuft der Trainer Stolln. Es w ird empfohlen, den 
Bereich des Trainer Stollns nicht z u überbauen sow ie w ährend der Bauphase nicht 
mit schw eren Baumaschinen z u befahren. 

(4) Natürlicher Boden, der im R ahmen der Bauvorhaben bew egt w erden muss, ist mit 
dem Ziel der Folgenutz ung in verw ertbarem Zustand im Baugebiet 
z w ischenz ulagern und nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort einer sinnvollen 
V erw ertung z uz uführen. 

(5) Die rechtsk räftige Aufhebung des Trink w asserschutz gebiets ist V oraussetz ung für 
die In-Kraft-Setz ung der Satz ung über den Bebauungsplan. 

(6) Bei geplanter V ersick erung von Oberflächenw asser über die Bodenzone ist 
sicherz ustellen, dass dies schadlos erfolgt. V ernässungserscheinungen, 
Bodenerosion und Beeinträchtigungen Dritter sind ausz uschließen. Die 
V ersick erungsfähigk eit des Untergrundes ist unter Beachtung des Arbeitsblattes 
DW A-A 138 nachz uw eisen. 

(7) Bodenfunde gemäß §20 SächsDSchG sind bei einer Denkmalschutz behörde 
meldepflichtig. 

(8) Hingew iesen w ird auf die Pflichten der Eigentümer, Besitz er und mit Bautätigk eiten 
beauftragten Firmen nach §7 und §26 des Sächsischen V ermessungsgesetz es 
(SächsV ermG). 


